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Motion
über die Aussetzung der Schuldenbremse in
ausserordentlichen finanzpolitischen Situationen

eröffnet am 13. Dezember 2011

Antrag:
Der Regierungsrat wird beauftragt, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass in ausser-
ordentlichen finanzpolitischen Situationen die Schuldenbremse für zwei Jahre aus-
gesetzt werden kann.

Begründung:
In ausserordentlichen finanzpolitischen Situationen, wie sie aktuell im Kanton Luzern
herrschen, soll bei schlechten Konjunkturaussichten die Schuldenbremse bis zu zwei
Jahre ausgesetzt werden können. Ein Beharren auf dem finanzpolitischen Konstrukt
der Schuldenbremse nimmt wenig Rücksicht auf die volkswirtschaftlichen Realitäten
und kann zum regelrechten Konjunkturkiller mutieren. So können Steuererhöhungen,
Sparpakete und ein Zurückfahren der Investitionen in eine gefährlicheAbwärts-
spirale führen, welche die Sanierung des Finanzhaushalts über Jahre verunmöglicht.
Effiziente Mittel der Finanzsteuerung benötigen eine gewisse Flexibilität, für welche
die Grundlagen geschaffen werden sollen.
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